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Index

32/06 Verkehrsteuern

Norm

ErbStG §3 Abs5;

Rechtssatz

Ein Heiratsgut gilt nur dann nicht als Schenkung, wenn der Zweck der Zuwendung (Begründung eines Haushaltes)

innerhalb von zwei Jahren ab Hingabe desselben erfüllt ist. Auch wenn das Heiratsgut innerhalb von 18 Monaten für

den Rohbau eines Hauses verbraucht ist, gilt es als Schenkung, wenn nicht innerhalb von weiteren 6 Monaten der

Haushalt begründet wird.
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